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§ 24 BUV § 24

BUV - Brand- und Unfallbekampfungsvorschrift

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Wenn in einer Gemeinde durch brandgefahrliche Tatigkeiten, Vorgange oder Zustdnde erhohte Brandgefahr

besteht, hat der Birgermeister einen Brandsicherheitswachdienst einzurichten. 8 19 Bgld. Veranstaltungsgesetz, LGBI.
Nr. 2/1994, bleibt unberuihrt.

(2) Die Aufgaben des Brandsicherheitswachdienstes sind:

1. Uberpriifung der vom Verantwortlichen (z. B. Eigentimer, Veranstalter) im Sinne des vorbeugenden Brandschutzes
zu treffenden MalBnahmen sowie Hinweis auf bestehende Mangel, insbesondere

a) Benutzbarkeit von Fluchtwegen, Loschgeraten und -anlagen, Warn- und Alarmeinrichtungen;
b) Einhaltung von Rauchverboten;
c) Benutzbarkeit der Zufahrten und Aufstellflachen fur Einsatzfahrzeuge;
im Anlaf3fall
a) Brandentdeckung und Brandmeldung;
b) Erste und Erweiterte Loschhilfe.

(3) Der Brandsicherheitswachdienst ist in der erforderlichen Starke (Mannschaft und Ausristung) vorzusehen und von
der Feuerwehr durchzufihren. Vom Orts-(Stadt-, Betriebs-)feuerwehrkommandanten ist eines der eingeteilten
Feuerwehrmitglieder zum Kommandanten der Brandsicherheitswache zu ernennen. Personen unter 18 Jahren dirfen
zum Brandsicherheitswachdienst nicht herangezogen werden.

In Kraft seit 29.12.1995 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/buv/paragraf/19
file:///

	§ 24 BUV § 24
	BUV - Brand- und Unfallbekämpfungsvorschrift


